
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 

in dieser Woche habe ich 
gemeinsam mit Landrat Dr. 
Olaf Gericke, IHK-
Vizepräsident Nord Westfa-
len Carl Pinnekamp und 
IHK-Geschäftsbereichsleiter 
Joachim   Brendel   ein  Ge- 

spräch zum dringend notwendigen Neu- und 
Ausbau der B64n mit Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt geführt, das ich vermitteln 
konnte. Auch aus Sicht des Bundes komme 
dem Bau in Warendorf, Beelen und 
Herzebrock-Clarholz als wichtige Verkehrs-
spange zwischen A1 und A2 eine besondere 
Bedeutung zu, bestätigte uns Alexander 
Dobrindt. Eine Einordnung aller drei Bauab-
schnitte in den „Vordringlichen Bedarf“ des 
Bundesverkehrswegeplans 2015 könne er sich 
durchaus vorstellen, auch wenn er den Ergeb-
nissen der aktuell laufenden Bedarfsplanüber-
prüfung nicht vorgreifen könne. Ich habe noch 
einmal betont, dass die B64n als Verbindung 
zwischen Münster und Bielefeld für einen 
guten Verkehrsfluss, die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Region und nicht zuletzt die 
Sicherheit der Menschen unverzichtbar ist. 
Insofern freue ich mich, dass das Gespräch in 
sehr guter Atmosphäre stattgefunden und Mi-
nister Dobrindt uns zugesagt hat, das Projekt 
weiterhin positiv zu begleiten!  
 

Diese und weitere Themen und Termine beglei-
teten meine Arbeit in dieser Woche in Berlin: 
 Flughafentagung in Frankfurt mit der AG 

Verkehr ab Sonntagnachmittag 
 Gespräch mit Dr. Reinhard Brandl zum 

Haushaltsansatz für den THW und zum 
Thema Migrationsberatung für Erwachsene 

 Treffen mit Mario Raab vom THW Waren-
dorf-Ostbevern bei der Veranstaltung „MdB 
und THW – freiwillig helfen“ 

 ÖPP-Gesprächskreis mit Abgeordnetenkol-
legen 

 Termin mit PSt Enak Ferlemann zur Reform 
der Wasser- und Schifffahrtsgesellschaft 
beim Standort Rheine 

 Ansprache bei der TÜV Nord AG zum 
Thema Zulassungen im Bahnbereich 

 Veranstaltung der DEGES u.a. zum Thema 
ÖPP im Fernstraßenbau 

 
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine interessante 
Lektüre des Newsletters und möchte Sie zudem 
auf meine Homepage www.cdu-sendker.de 
hinweisen. 
 

Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
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Mietpreisbremse dämpft Anstieg der Mieten  
 
Die Mieten werden zukünftig in angespannten Wohnungsmärkten nicht 
mehr unkontrolliert steigen können. Denn die Spitzen der Koalitionsfrak-
tionen haben eine grundsätzliche Einigung über die Inhalte der Mietpreis-
bremse erzielt. Das Gesetzgebungsverfahren kann nun beginnen. 
 
Die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisa-
beth Winkelmeier-Becker MdB, sieht in dem Ergebnis ein Erfolg für die 
Union: „Mit der Mietpreisbremse wird der Anstieg der Mieten in ange-
spannten Wohnungsmärkten gedämpft. Es darf nicht sein, dass Menschen 
aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden, weil sie bei ei-
nem Umzug die neue Miete nicht zahlen können oder ihnen zahlungskräf-
tigere Mieter vorgezogen werden. 
Zugleich haben Investitionen in den Neubau von Wohnungen Vorfahrt. 
Damit die Mietpreisbremse nicht zur Investitionsbremse wird, bleiben alle 
neu errichteten Wohnungen auf Dauer von dem Gesetz ausgenommen – 
nicht nur bei der ersten Vermietung, wie ursprünglich vom Justizminister  
geplant. Damit wird für Bauherren klar und rechtssicher geregelt, dass sich 
ihre Investitionen in den Neubau von Wohnungen lohnen können.“ 
Die Rechts- und Baupolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatten im 
März 2014 einen Forderungskatalog zur Umsetzung des Koalitionsvertra-
ges im Hinblick auf die Mietpreisbremse erarbeitet. Der Bundesjustizmi-
nister hatte parallel einen Referentenentwurf zur Mietpreisbremse vorge-
legt. 
 
Nach der heutigen Einigung wird der Gesetzentwurf in folgenden wesent-
lichen Punkten entsprechend den Forderungen der CDU/CSU-Fraktion 
geändert: 
 

 Die Mietpreisbremse gilt für 5 Jahre. 

 In den Gesetzentwurf werden Kriterien aufgenommen, die beschrei-
ben, wann ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt (z.B. geringe 
Leerstandsquote, überdurchschnittlicher Mietenanstieg, überdurch-
schnittliche Mietenbelastung der Haushalte). 

 Die Länder müssen bei Erlass der Verordnung darlegen, aufgrund 
welcher Tatsachen ein Gebiet mit einem angespannten Wohnungs-
markt vorliegt und welche Maßnahmen sie während der Geltungsdau-
er der Rechtsverordnung ergreifen werden, um Abhilfe zu schaffen. 

 Als Maßstab für die Mietpreisbremse soll die ortsübliche Vergleichs-
miete gelten. Diese kann sich aus einem qualifizierten oder einem ein-
fachen Mietspiegel ergeben. Daneben kann die ortsübliche Ver-
gleichsmiete auch durch andere Ermittlungen festgestellt werden. 

 Das allgemeine Verbot der Mietpreisüberhöhung gemäß § 5 des Wirt-
schaftsstrafgesetzes, das nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf des 
Bundesjustizministeriums ersatzlos gestrichen werden sollte, bleibt 
erhalten. 

 Im Wohnungsvermittlungsgesetz wird ein Textformerfordernis auch 
für Suchaufträge des Vermieters – neben der entsprechenden Form-
vorschrift für Suchaufträge des Wohnungssuchenden – aufgenommen. 
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TTIP -Schiedsgerichte sollten mit hochrangigen Richtern besetzt werden 
Einbeziehung von Deutschem Bundestag, Europäischen Gerichtshof 
und US Supreme Court könnten Transparenz und Legitimation stärken 
 
Aktuell gibt es eine intensive Diskussion um die Aufnahme von Investor-Staat-
Schiedsverfahren in das nordatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Hierzu erklären die 
rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth Winkelmeier-
Becker MdB und der zuständige Berichterstatter Heribert Hirte MdB: 

 

„Das Transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sorgt seit Monaten für Kontroversen, wobei die geplanten „Investor-
Staat-Schiedsverfahren“, in denen Streitigkeiten zwischen Unternehmen und europäischen Staaten bzw. den USA vor 
privaten, nicht-staatlichen Gerichten beigelegt werden sollen, besonders in der Kritik stehen. Ob es angesichts der leis-
tungsfähigen Justizsysteme auf beiden Seiten des Atlantiks einer solchen Schiedsgerichtsbarkeit bedarf, wird derzeit vor 
allem im Hinblick auf die konkret ausgestaltete Schiedsgerichtsbarkeit in bereits bestehenden Abkommen unterschiedlich 
bewertet und in Frage gestellt. 
Schiedsgerichtsverfahren können dort sinnvoll sein, wo bei grenzüberschreitenden rechtlichen Auseinandersetzungen zu 
erwarten ist, dass nationale Gerichte nicht über die notwendige Fachkompetenz und personale bzw. organisatorische Aus-
stattung verfügen oder befangen sind bzw. zumindest eine einseitige Wahrnehmung haben.“ 
 
Elisabeth Winkelmeier-Becker: „Wir brauchen  einen Ansatz , der die teilweise berechtigten Bedenken gegen Schiedsver-
fahren aufgreift und die Souveränität der Staaten nicht aushebelt, andererseits aber einen für die Investoren auf beiden 
Seiten des Atlantiks verlässlichen Rechtsrahmen bereithält. So könnte z.B. eine Rahmenschiedsvereinbarung, die für den 
Bedarfsfall einheitliche Schiedsverfahren im Rahmen konkreter Investitionsvorhaben zwischen Investor und Staat vorsieht, 
die Lösung sein. Danach stünde es stets in der Hoheit eines Unterzeichnerstaats, ob er sich vor einem konkreten Investiti-
onsprojekt gegenüber dem Investor einem Schiedsverfahren unterwirft oder den Investor auf den allgemeinen Rechtsweg 
verweist. Damit hätte ein potentieller Investor vor seiner Investitionsentscheidung Klarheit.“ 
 
Heribert Hirte: „Eine Möglichkeit wäre, in die vorgeschlagene Liste von Schiedsrichtern seitens Deutschlands nur deutsche 
Berufsrichter – besser noch nur Bundesrichter – zu wählen. Das könnte unschwer durch den Deutschen Bundestag erfol-
gen, wo es für die Wahl der Bundesrichter und Bundesverfassungsrichter einen bewährten gesetzlichen Rahmen gibt. 
Rechtlich ließe sich das im entsprechenden Begleitgesetz zur Ratifikation des Abkommens regeln. 
 
Gelingt die Bestellung eines Schiedsrichters bzw. die Einigung auf einen Vorsitzenden nicht, böte sich die Einbeziehung 
der beiden Institutionen an, welche auf beiden Seiten des Atlantiks geschaffen wurden, um das Vertrauen in die Justiz bei 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten sicherzustellen: Das ist auf der europäischen Seite der Europäische Gerichtshof und 
auf der anderen Seite die US-amerikanische Bundesgerichtsbarkeit mit dem US Supreme Court an ihrer Spitze. Natürlich 
könnten die entsprechenden Entscheidungen über mögliche Schiedsrichter auch an einzelne Kammern delegiert werden. 
Denkbar wäre es auch, die Richterbestellung für Streitigkeiten im Rahmen des TTIP in die gemeinsamen Hände dieser 
beiden hochangesehenen Institutionen zu legen und etwa einen Euro/US Supreme Court für Wirtschaftsrecht zu schaffen. 
Das hohe Vertrauen in das eigene Justizsystem, die Souveränität der Staaten und der notwendige Investorenschutz ließen 
sich auf diese Weise miteinander versöhnen.“     Fotos: Frank Baquet; Heribert Hirte/Niki Siegenbruck 
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Einführung des Elterngeldes Plus mit Partnerschaftsbonus  
und einer flexibleren Elternzeit  
 

Nach geltender Gesetzeslage verlieren Eltern einen Teil ihres Elterngeldanspruchs, wenn 
sie früh nach der Geburt beruflich in Teilzeit wieder einsteigen. Die Höhe des Elterngel-
des richtet sich in diesem Fall nicht nach der Höhe des Einkommens vor der Geburt, son-
dern nach dem Differenzbetrag zwischen dem aktuellen Teilzeiteinkommen und dem 
Einkommen vor der Geburt. Auch wenn das Elterngeld so der Höhe nach nicht voll ausge-
schöpft wird, wird ein ganzer Elterngeldmonat angerechnet. 
Künftig können mit herabgesetzter Stundenzahl arbeitende Eltern das Elterngeld Plus 
doppelt so lange erhalten wie das Elterngeld: Statt eines Monatsbetrags Elterngeld können 
künftig zwei Elterngeld Plus-Monate beansprucht werden. 
Ein Partnerschaftsbonus ergänzt das Elterngeld Plus: Eltern, die sich in vier aufeinander-
folgenden Lebensmonaten gemeinsam um ihr Kind kümmern und die beide zwischen 25 
und 30 Stunden erwerbstätig sind, sollen mit je vier Elterngeld Plus-Monaten zusätzlich 
gefördert werden.  
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